
Möglichkeit der Verlängerung von Rückgabefristen 

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass Anleger 
die Rückgabe ihrer Anteile nicht sofort, sondern nur unter Einhaltung einer be-
stimmten Rückgabefrist wirksam erklären können. Eine solche Rückgabefrist be-
deutet, dass Anleger der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Rückgabe ihrer 
Fondsanteile mit einer bestimmten Vorlaufzeit ankündigen müssen, bevor diese 
tatsächlich erfolgt. Je nach Anlageziel und Rücknahmepolitik des Investment-
fonds kann dieses LMT eine bestimmte Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten 
betragen oder auf einen konkreten Termin vor dem Rücknahmedatum festgelegt 
sein. 

Im Verkaufsprospekt des Investmentfonds wird dabei auch festgelegt, ob die 
Verlängerung der Rückgabefrist auch bereits erteilte und noch nicht ausgeführte 
Rückgabeorders betrifft. 

Die Rückgabeorder des Anlegers ist unwiderruflich. Ein Widerruf oder eine Ände-
rung der Rückgabeorder ist dann nicht möglich. Anleger können in dieser Zeit 
auch nicht anderweitig über die betroffenen Fondsanteile verfügen. 

Anleger müssen berücksichtigen, dass sie den Rücknahmewert ihrer Fondsanteile 
nicht sofort ausgezahlt erhalten, sondern erst nach Ablauf der Rückgabefrist. 
Maßgeblich für die Bewertung der Anteile ist dabei nicht der Rücknahmewert zum 
Zeitpunkt der Rückgabeerklärung, sondern der Rücknahmewert am Tag der tat-
sächlichen Rücknahme. Dieser kann – unter Umständen deutlich – niedriger aus-
fallen, insbesondere bei zwischenzeitlichen Marktschwankungen. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert über die Aktivierung dieses LMTs 
(z.B. über deren Internetseite).  

Nähere Einzelheiten zur Verlängerung von Rückgabefristen ergeben sich aus den 
jeweiligen Anlagebedingungen bzw. dem Verkaufsprospekt des Investmentfonds. 


